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Service-Wohnprojekte sind in besonderem
Maß geeignet, älteren Menschen so lange
wie möglich den Verbleib in ihrer ange-
stammten Wohnung zu ermöglichen und
zugleich ein Mindestmaß an Betreuung so-
wie Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
In Folge der großen und weiter steigenden
Nachfrage nach derartigen Angeboten ist
der Markt in Bewegung. Zahlreiche Projek-
te, die hinsichtlich ihrer Organisationsfor-
men und Gestaltungsvarianten teils unter-
schiedlich sind, befinden sich in Planung
oder Umsetzung. Immer öfter erreichen die
Verbände Informationen über neue Akti-
vitäten sowie Anfragen, insbesondere zu der
vertraglichen Ausgestaltung von Koopera-
tionen mit sozialen Diensten. 

Der VdW Rheinland Westfalen und der

VdW südwest haben daher im Herbst

2004 die derzeitige Vertragspraxis im Be-

reich „Wohnen mit Service“ per Mitglie-

derbefragung analysiert. Erste Ergebnisse

wurden bereits auf dem in Kooperation

mit dem VdW Rheinland Westfalen ver-

anstalteten GdW-Kongress „Wohnen im

Alter“ am 6. und 7. Dezember 2004 in Bo-

chum vorgestellt. 

Die Auswertung zeigt, dass die Einstel-

lungen und Erfahrungshintergründe der

Unternehmen zum „Wohnen mit Service“

sehr unterschiedlich sind. Es gibt eine Viel-

zahl von Unternehmen, die langjährige Er-

fahrungen mit diesem Segment haben und

insbesondere im Zusammenhang mit der

Betreuung der Mieter öffentlich geförder-

ter Altenwohnungen mit sozialen Diensten

kooperieren. Erste Vereinbarungen, die

immer noch gelten, stammen schon aus

den 1980er Jahren. Im Bauträger- und

WEG-Verwaltungsgeschäft wird der Zu-

kunftsmarkt „Wohnen mit Service“ eben-

falls bedient.

Die nachfolgende Auswertung betrifft in

erster Linie den Mietwohnungsmarkt bzw.

das Service-Wohnen in Genossenschaften. 

Wahl der Betreuungsunternehmen

In 17 der genannten Projekte arbeiten die

Wohnungsunternehmen mit den bekann-

ten sozialen Diensten, insbesondere AWO,

Caritas und Diakonie zusammen. Dane-

ben bestehen – in ebenso vielen Fällen –

Kooperationen mit lokalen Einrichtungen

(z. B. Stiftungen). In zwei Fällen fungiert

das Unternehmen selbst als Betreuungs-

unternehmen. Die Erwartung, dass Woh-

nungsunternehmen mit mehreren Anla-

gen in der Regel einen festen Partner ha-

ben, bestätigt sich nicht. Offensichtlich

werden in Abhängigkeit vom Standort und

vor allem von der Zielgruppe unterschied-

liche Sozialdienste verpflichtet. 

Vertragsmodell: zwei- oder dreiseitig?

In der Praxis finden verschiedene vertrag-

liche Konstruktionen Anwendung. In fünf

Fällen wurde das zweiseitige Vertragsmo-

dell (Verträge zwischen Wohnungs- und

Betreuungsunternehmen sowie zwischen

Wohnungsunternehmen und Mietern) ge-

wählt. Vorteilhaft ist, dass das Wohnungs-

unternehmen die Betreuung überwachen

und die Kooperation ggf. kündigen kann.

Zum anderen könnte der nicht vorhande-

ne Direktkontakt zwischen Betreuungs-

unternehmen und Mieter hinderlich sein,

weil Anfragen immer über das Woh-

nungsunternehmen laufen. 

Am meisten verbreitet ist das dreiseitige

Vertragsmodell (Vertragsdreieck zwischen

Wohnungs-, Betreuungsunternehmen und

Mieter). Aus wohnungswirtschaftlicher

Sicht sind die Vorteile in erster Linie in

der unkomplizierten Abwicklung, der kür-

zeren Bearbeitungsdauer von Anfragen,

der Risikominimierung und der Konzen-

tration auf das Kerngeschäft zu sehen.

Organisation der Betreuung

Die Befragung bestätigt die Vermutung,

dass in der Praxis hauptsächlich das Be-

treuungspauschalenmodell Anwendung

findet, wonach sich der Mieter verpflichtet,

allgemeine Betreuungsleistungen von dem

Sozialdienst anzunehmen und pauschal

zu zahlen. Neben dem geringen Verwal-

tungsaufwand bietet diese Modellvariante

Planungs- und somit Kalkulationssicher-

heit. Die feste vertragliche Beziehung kann

sich positiv auf die Qualität der Betreu-

ungsleistungen auswirken und führt über-

dies eher zu einer personellen Kontinuität

von Seiten der sozialen Dienste als beim

Vorhaltemodell. 

In vier Projekten wird die Betreuung nach

dem Vorhaltemodell auf der Basis von

Stundenhonoraren organisiert. Aus Sicht

der Leistungsempfänger ist eine solche be-

darfsgerechte Angebotsgestaltung positiv

zu sehen, da sie nur die individuell benö-

tigten Leistungen zahlen. Umgekehrt ist

davon auszugehen, dass das Vorhaltemo-

dell aus Sicht der Leistungserbringer nach-

teilig sein kann, da diese kaum Planungs-

sicherheit haben und die Wirtschaftlich-

keit derartiger Angebote somit fraglich ist.

Ebenfalls negativ bewertet wird der höhe-

re bürokratische Aufwand (in Form von

Rechnungsstellung, Buchhaltung etc.).

Interessant ist, dass viele Mieter Einzelko-

sten scheuen und sich daher trotz Bedarf

oft gegen den „Einkauf“ von Leistungen
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entscheiden – mit der Folge, dass sie sich

schlecht betreut fühlen. 

Höhe der Betreuungspauschale

Die Betreuungspauschale ist in den mei-

sten Fällen abhängig von der Haushalts-

größe. Was die Höhe der Pauschale be-

trifft, sind die Unterschiede erheblich und

in erster Linie vom Objekttyp (öffentlich

gefördert oder frei finanziert) und von den

Grundleistungen abhängig. 

Grundservice und Zusatzleistungen

Kern sämtlicher vertraglich fixierter

Grundleistungen ist das Notrufsystem. 

Weitere Grundleistungen sind z. B.: 

Beratungs- und Vermittlungsdienste

(Sprechstunden), „Behördenhilfe“, Beauf-

sichtigung der Wohnung im Falle von Ab-

wesenheit, Boten- und Fahrdienste, wö-

chentliche Einkaufsfahrten, Mahlzeitenan-

gebote (z. B. Mittagstisch), Vermietung von

Gästewohnungen, hauseigene TV-Dienste,

Freizeitangebote, tägliche Kontaktaufnah-

me bzw. Nachschau, Leichtkrankenpflege

im Krankheitsfall, bevorzugte Aufnahme in

eine Kurzzeitpflegeeinrichtung oder in sta-

tionäre Einrichtungen im Bedarfsfall. 

Lediglich drei Unternehmen geben an, das

Vorhalten von Zusatzleistungen durch das

Betreuungsunternehmen im Miet- bzw.

Dauernutzungsvertrag geregelt zu haben.

Die Beschreibungen der Grund- und Wahl-

leistungen machen deutlich, dass die ver-

traglichen Vereinbarungen zum Teil sehr

unterschiedlich sind. Das, was Unterneh-

men A als Grundservice anbietet, bietet

Unternehmen B unter Umständen „nur“

als Wahlservice an. Diese Unterschiede

führen dazu, dass sich die Projektträger

im Vorfeld darüber klar werden müssen,

wie umfangreich und kostenaufwändig die

Angebote sein sollen. Die Entscheidung

ist selbstverständlich in Abhängigkeit vom

lokalen Markt bzw. von der avisierten Mie-

terklientel zu treffen. Unter Umständen

können Bewohner- oder Mietinteressen-

tenbefragungen helfen, die Wünsche po-

tenzieller Mieter zu erfahren. 

Separate „Kündigung der Betreuung“

In den meisten Fällen wurde die Frage nach

isolierten Kündigungen der Betreuungs-

verträge trotz Fortsetzung der Mietverhält-

nisse im Übrigen verneint, da die Betreu-

ungsverträge vielfach an die Miet- bzw. an

die Dauernutzungsverträge gekoppelt sind,

und deshalb die Möglichkeit separater Kün-

digungen somit ausgeschlossen ist.

Betreuungspauschale in der Förderung

Uneinheitlich wird die Frage nach der an-

gemessenen Höhe der Betreuungspau-

schale beantwortet. Die z. B. in den nord-

rhein-westfälischen Wohnraumförde-

rungsbestimmungen 2004 festgelegte

niederschwellige Pauschale in Höhe vom

30 ¤ wird wiederholt als zu niedrig ange-

sehen. Auf der anderen Seite wird die Not-

wendigkeit niederschwelliger Angebote

mehrfach betont, da die Bewohner finan-

ziell kaum imstande seien, höhere Pau-

schalen zu entrichten. 

Zum Thema Betreuungspauschale (im All-

gemeinen) wurde überdies angemerkt,

dass niederschwellige Angebote oft sehr

hohen Erwartungshaltungen gegenüber

stehen, dieser „mismatch“ zu separaten

Kündigungen führen und sich dies nega-

tiv auf den „Ruf“ der betreuten Wohnform

auswirken könne. In den meisten Fällen

dürften relativ niederschwellige Angebo-

te, die ein Mindestmaß an Grundversor-

gung sicherstellen und die nach Bedarf

aufzustocken sind, „der kleinste gemein-

same Nenner“ sein und eine heterogene

Bewohnerstruktur am ehesten begünsti-

gen. Die positive Vermittlung der ver-

bindlich von allen zu tragenden Grundlei-

stungen ist schließlich auch eine Frage der

– richtigen – Marketingstrategie. 

Wahlfreiheit in der Förderung

Die Wahlfreiheit hinsichtlich der Beauftra-

gung ambulanter Dienste wird unterschied-

lich beurteilt. Zum Teil wird diese als wich-

tig, sinnvoll und praktikabel (im Sinne der

Mieterselbstbestimmung) angesehen, zum

Teil wird sie ausschließlich im Wahlservice

(Organisation der Pflege) befürwortet.

Schlussfolgerungen

Wiederholt verwiesen die Unternehmen

mit Hinweis auf die positiven Erfahrun-

gen mit bisherigen Projekten auf die gro-

ße Nachfrage nach „Wohnen mit Service“.

Hingewiesen wurde auf unterschiedliche

Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden

in Abhängigkeit vom Alter und von der

körperlichen und geistigen Fitness. Das

Altwerden der Bewohner mit bzw. in der

Wohnanlage führt dazu, dass deren Ein-

schränkungen und Behinderungen stei-

gen und sich die Wohnungs- und Betreu-

ungsunternehmen auf diesen „Bedarf im

Wandel“ einstellen müssen.


